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V i e r t e r  A b s c h n i t t  
Kosten

§46
(1) Die Schiedsstelle erhebt für ihre Tätigkeit Kosten (Ge

bühren und Auslagen) nur nach diesem Gesetz.
(2) Der Vorsitzende der Schiedsstelle erledigt die Kassen

geschäfte und erstellt die Kostenrechnungen. Er kann damit 
einen seiner Stellvertreter beauftragen.

§47
(1) Zur Zahlung der Kosten ist derjenige verpflichtet, der 

die Tätigkeit der Schiedsstelle veranlaßt hat; im Schlichtungs
verfahren zur außergerichtlichen Erledigung einer Strafsache 
der Beschuldigte.

(2) Kostenschuldner ist ferner
1. derjenige, der die Kostenschuld durch eine vor der 

Schiedsstelle abgegebene Erklärung oder in einem Ver
gleich übernommen hat,

2. derjenige, der für die Kostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet,

3. hinsichtlich der Schreibauslagen derjenige, der die Er
teilung von Ausfertigungen oder Abschriften beantragt 
hat.

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
Die Haftung des Kostenschuldners nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 
geht der Haftung des Kostenschuldners nach Absatz 1 vor.

§48

(1) Gebühren werden mit der Beendigung des gebühren
pflichtigen Geschäfts, Auslagen mit ihrem Entstehen fällig.

(2) Die Schiedsstelle soll ihre Tätigkeit grundsätzlich von 
der vorherigen Zahlung der voraussichtlich entstehenden Ge
bühren und Auslagen abhängig machen.

(3) Die Schiedsstelle, die den Antrag im Wege der Amts
hilfe aufnimmt, hat lediglich Anspruch auf Ersatz ihrer Aus
lagen und fordert nur hierfür einen Vorschuß ein.

(4) Dem Kostenschuldner zu erteilende Bescheinigungen, 
Ausfertigungen und Abschriften sowie Urkunden, die der 
Kostenschuldner eingereicht hat, kann die Schiedsstelle zu
rückhalten, bis die in der Angelegenheit enstandenen Kosten 
gezahlt sind.

§49
(1) Die Kosten und Ordnungsgelder werden aufgrund einer 

von der Schiedsperson unterschriebenen und dem Kosten
schuldner mitgeteilten Kostenrechnung eingefordert.

(2) Zahlt der Kostenschuldner nicht oder nicht vollständig 
innerhalb der Zahlungsfrist, werden die Kosten und Ord
nungsgelder auf Antrag der Schiedsperson im Verwaltungs
wege beigetrieben.

§50
(1) Für das Schlichtungsverfahren wird eine Gebühr von 

15 Deutsche Mark erhoben; kommt ein Vergleich zustande, 
so beträgt die Gebühr 30 Deutsche Mark.

(2) Unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Kosten
schuldners und des Umfangs und der Schwierigkeit des Fal
les kann die Gebühr auf höchstens 50 Deutsche Mark erhöht 
werden.

(3) Sind auf der Seite einer Partei oder beider Parteien 
mehrere Personen am Schlichtungsverfahren beteiligt oder 
ist die antragstellende Partei zugleich Antragsgegnerin, so 
wird die Gebühr nur einmal erhoben.

§51

(1) Die Schiedsstelle erhebt
1. Schreibauslagen für die Aufnahme von Anträgen, für 

Mitteilungen an die Parteien sowie für Ausfertigungen

und Abschriften von Protokollen und Bescheinigungen; 
die Höhe der Schreibauslagen bestimmt sich nach § 136 
Abs. 3 des Gesetzes über die Kosten in Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung);

2. die bei der Durchführung einer Amtshandlung entste
henden notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe.

(2) Die Entschädigung eines hinzugezogenen Dolmetschers 
zählt zu den baren Auslagen. Vor Hinzuziehung eines Dol
metschers hat die Schiedsstelle grundsätzlich einen die vor
aussichtlichen Kosten deckenden Vorschuß einzufordern. Wer 
die Kosten der Inanspruchnahme eines Dolmetschers zu tra
gen hat, bestimmt sich nach § 47 dieses Gesetzes. Die Höhe 
der Entschädigung richtet sich nach dem Gesetz über die Ent
schädigung von Zeugen und Sachverständigen. Die Entschä
digung ist auf Antrag der Schiedsstelle oder des Dolmetschers 
von dem Kreisgericht, in dessen Bereich die Schiedsstelle 
ihren Sitz hat, durch richterlichen Beschluß festzusetzen; § 16 
Absatz 2 bis 5 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeu
gen und Sachverständigen ist auf das Festsetzungsverfahren 
entsprechend anzuwenden.

§52
(1) Die Schiedsstelle kann ausnahmsweise, wenn das mit 

Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zahlungs
pflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten er
scheint, die Gebühren ermäßigen oder von ihrer Erhebung 
ganz oder teilweise absehen. Aus denselben Gründen kann 
von der Erhebung von Auslagen, mit Ausnahme der in § 51 
Abs. 2 genannten, abgesehen werden.

(2) Den Ausfall der Schreibauslagen trägt die Schiedsstelle, 
während notwendige bare Auslagen von der Gemeinde als 
Sachkosten der Schiedsstelle zu tragen sind.

§53

Über Einwendungen des Kostenschuldners gegen die 
Kostenrechnung oder gegen Maßnahmen nach § 48 Abs. 2 
und 4 entscheidet das Kreisgericht, in dessen Bereich die 
Schiedsstelle ihren Sitz hat, durch richterlichen Beschluß. Die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar. Kosten werden nicht er
hoben. Auslagen der Parteien werden nicht erstattet.

§54

(1) Die Gebühren stehen zu gleichen Teilen der Schieds
stelle und der Gemeinde zu.

(2) Die nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 erhobenen Auslagen erhält 
die Schiedsstelle.

(3) Die Ordnungsgelder stehen der Gemeinde zu.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  
Übergangs- und SchluBvorschriften

§55
Das Gesetz vom 25. März 1982 über die gesellschaftlichen 

Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik — GGG — 
(GBl. I Nr. 13 S. 269) sowie der Beschluß des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 12. März 1982 über 
die Tätigkeit der Konfliktkommissionen — Konfliktkommis
sionsordnung — (GBl. I Nr. 13 S. 274), zuletzt geändert durch 
Gesetz über die Errichtung und das Verfahren der Schieds- 
stellen für Arbeitsrecht vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 38 S. 505) 
und der Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 12. März 1982 über die Tätigkeit der 
Schiedskommissionen — Schiedskommissionsordnung — (GBl. I 
Nr. 13 S. 283), zuletzt geändert durch Beschluß des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 3. März 1989 
(GBl. I Nr. 8 S. 117) werden aufgehoben.

§56
(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Zu

ständigkeitsbereiche der Schiedskommissionen bestehen als 
Bereiche einer Schiedsstelle fort, soweit die Gemeindevertre
tung keine abweichende Regelung trifft.


